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secunet Security Networks AG 

 

Entsprechenserklärung 2021  

 

Vorstand und Aufsichtsrat der secunet Security Networks AG geben hiermit gemäß § 161 AktG 
die folgende Entsprechenserklärung zu den Empfehlungen der Regierungskommission 
Deutscher Corporate Governance Kodex ab:  

 

Die secunet Security Networks AG hat seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung im 
November 2020 und der Aktualisierung der Entsprechenserklärung im Mai 2021 den vom 
Bundesministerium der Justiz am 20. März 2020 im amtlichen Teil des Bundesanzeigers 
bekannt gemachten Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate 
Governance Kodex in der Fassung vom 16. Dezember 2019 (DCGK 2020) mit nachstehenden 
Ausnahmen entsprochen und wird den Empfehlungen künftig mit den nachstehend genannten 
Ausnahmen entsprechen:  

 

Altersgrenze für Vorstandsmitglieder 

Empfehlung B.5 DCGK 2020: Für Vorstandsmitglieder soll eine Altersgrenze festgelegt und 
in der Erklärung zur Unternehmensführung angegeben werden. 

Erläuterung: Die secunet Security Networks AG hat in der Vergangenheit auf die 
Festlegung einer Altersgrenze für die Vorstandsmitglieder verzichtet, da die Eignung 
zur Ausübung eines Vorstandsamtes nicht pauschal vom Alter des jeweiligen 
Vorstandsmitglieds abhängig gemacht werden sollte. Der Aufsichtsrat der secunet 
Security Networks AG hat sich nunmehr darauf verständigt, der Empfehlung des DCGK 
zu folgen und mit Beschluss vom 23. November 2021 eine Altersgrenze für 
Vorstandsmitglieder beschlossen. Diese Altersgrenze wird in der nächsten Erklärung 
zur Unternehmensführung im März 2022 angegeben.  

 

Ausschüsse des Aufsichtsrats 

Empfehlung D.5 DCGK 2020: Der Aufsichtsrat soll einen Nominierungsausschuss bilden, der 
ausschließlich mit Vertretern der Anteilseigner besetzt ist und dem Aufsichtsrat geeignete 
Kandidaten für dessen Vorschläge an die Hauptversammlung zur Wahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern benennt. 

Erläuterung: Der Aufsichtsrat der secunet Security Networks AG verfügt über keinen 
Nominierungsausschuss. Dies ist nach Auffassung des Aufsichtsrats auch nicht 
notwendig, da sich der Aufsichtsrat aus nur sechs Mitgliedern zusammensetzt. Aufgrund 
der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder und der Zusammensetzung des Aufsichtsrats 
würde die Einrichtung eines gesonderten Nominierungsausschusses die Effizienz der 
Aufsichtsratsarbeit im Hinblick auf die Benennung von geeigneten Kandidaten für die 
Vorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung zur Wahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern nicht erhöhen. Ein zusätzlicher Nominierungsausschuss ist 
daher nicht eingerichtet. 
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Festsetzung der Höhe der variablen Vergütungsbestandteile (Vorstandsvergütung) 

Empfehlung G.8 DCGK 2020: Eine nachträgliche Änderung der Zielwerte oder der 
Vergleichsparameter soll ausgeschlossen sein. 

Erläuterung: Das Vergütungssystem für Vorstandsmitglieder der secunet Security 
Networks AG sieht vor, dass der Aufsichtsrat auch nach Festsetzung der relevanten 
Leistungskriterien und Ziele vorübergehend von den Festlegungen des 
Vergütungssystems abweichen kann, wenn dies im Interesse der secunet Security 
Networks AG erforderlich ist, insbesondere im Fall weitreichender Änderungen der 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Von den möglichen Abweichungen umfasst sind 
u.a. die Leistungskriterien der variablen Vergütungselemente, die 
Gesamtmaximalvergütung sowie die Relation zwischen festen und variablen 
Vergütungsbestandteilen. Diese Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass sich die 
secunet Security Networks AG in einem volatilen und innovativen Marktumfeld bewegt 
und eine Änderung  der  Unternehmensstrategie - und damit der Leistungskriterien für 
Vorstandsmitglieder - im Interesse der nachhaltigen  Entwicklung der  Gesellschaft  auch  
innerhalb  eines  Bemessungszeitraums  für  die  variablen Vergütungsbestandteile 
möglich sein muss. Darüber hinaus soll das Vergütungssystem auch bei tiefgreifenden 
Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Vorstandsmitglieder 
Anreizwirkung entfalten. Der Aufsichtsrat ist daher der Ansicht, dass entgegen der 
Empfehlung in G.8 diese Flexibilität in Bezug auf die Zielwerte und Vergleichsparameter 
der Vorstandsvergütung sachgerecht ist.  

 

Vergütung von Ausschussmitgliedern 

Empfehlung G.17 DCGK 2020: Bei der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder soll der höhere 
zeitliche Aufwand […] des Vorsitzenden […] von Ausschüssen angemessen berücksichtigt 
werden. 

Erläuterung: Für die Tätigkeit in den Ausschüssen des Aufsichtsrats der secunet Security 
Networks AG erhalten die Mitglieder der Ausschüsse eine Vergütung, die den im 
Rahmen ihrer Tätigkeit anfallenden, höheren zeitlichen Aufwand angemessen 
berücksichtigt. Die Vorsitzenden der vom Aufsichtsrat gebildeten Ausschüsse erhalten 
darüber hinaus keine gesonderte Vergütung. Die secunet Security Networks AG geht 
nicht davon aus, dass mit der Funktion des Ausschussvorsitzenden erheblicher 
Mehraufwand verbunden sein wird, da insbesondere die Größe der Ausschüsse mit 
jeweils drei Mitgliedern überschaubar ist. Vor diesem Hintergrund ist es nach Auffassung 
der secunet Security Networks AG nicht notwendig, den Ausschussvorsitzenden eine 
zusätzliche Vergütung zu gewähren, um eine angemessene Vergütung der Tätigkeit als 
Vorsitzenden in den Aufsichtsratsgremien zu gewährleisten. 

 
 

secunet Security Networks AG 

München, den 23. November 2021 

 

 

 

- Für den Vorstand -    - Für den Aufsichtsrat - 


